
49

I N H A L T

Tag Seite

5321

50
25. 1. 2007 Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch

Kranke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21069 04

51
25. 1. 2007 Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Maßregelvollzugsgesetzes und des Ausführungsgesetzes zum

Gerichtsverfassungsgesetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34140 01, 31000 01

5426. 1. 2007 Gesetz zum Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22620 (neu)

6225. 1. 2007 Niedersächsische Hafenordnung (NHafenO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96000 (neu)

61. Jahrgang Ausgegeben in Hannover am 1. Februar 2007 Nummer 4



Nds. GVBl. Nr. 4/2007, ausgegeben am 1. 2. 2007

50

G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 

über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke

Vom 25. Januar 2007

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
nahmen für psychisch Kranke vom 16. Juni 1997 (Nds. GVBl.
S. 272), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Novem-
ber 2004 (Nds. GVBl. S. 404), wird wie folgt geändert:

1. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) 1Die Unterbringung wird in Krankenhäusern als
Einrichtungen des Landes vollzogen. 2Das Fachminis-
terium kann den Vollzug der Unterbringung einer juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts oder im Wege
der Beleihung einer juristischen Person des Privat-
rechts oder einer Kommanditgesellschaft als Träger
einer entsprechenden Einrichtung mit deren Zustim-
mung durch Verwaltungsakt unter dem Vorbehalt des
Widerrufs oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
mit dem Recht zur Kündigung übertragen. 3Von der
Übertragung auf eine juristische Person des Privat-
rechts oder eine Kommanditgesellschaft sind Maß-
nahmen nach § 24 Abs. 1 Satz 2 ausgeschlossen.

(2) 1Die Einrichtungen des Landes und die Träger der
übrigen Einrichtungen unterliegen der Fachaufsicht
des Fachministeriums. 2Im Rahmen der Fachaufsicht
ist dem Fachministerium insbesondere Auskunft zu er-
teilen, Einsicht in Akten und sonstige Schriftstücke zu
gewähren, Weisungen des Fachministeriums Folge zu
leisten sowie dem Fachministerium und insbesondere
den Mitgliedern der Besuchskommissionen (§ 30) jeder-
zeit Zugang zu den Räumlichkeiten der Einrichtung zu
gewähren.“

b) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) 1Im Fall der Übertragung nach Absatz 1 Satz 2
kann das Fachministerium anstelle und auf Kosten des
Trägers der Einrichtung tätig werden oder Dritte tätig
werden lassen, wenn der Träger eine Weisung inner-
halb einer bestimmten Frist nicht befolgt. 2Das Fach-
ministerium kann das Selbsteintrittsrecht nach Satz 1
auch durch Weisungen gegenüber den Beschäftigten
des Trägers in der Einrichtung ausüben.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen. 

2. In § 25 Abs. 5 Satz 2 werden nach dem Wort „Sicherheit“
die Worte „der Einrichtung“ eingefügt und es wird das
Wort „Bediensteten“ durch das Wort „Personen“ ersetzt.

3. § 30 Abs. 6 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Ihre Entschädigung richtet sich nach Abschnitt 4 des
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai
2004 (BGBl. I S. 718), zuletzt geändert durch Artikel 19
des Gesetzes vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416).“

Artikel 2

Durch Artikel 1 dieses Gesetzes werden die Grundrechte
auf körperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der Person
(Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes), auf die Unverletzlichkeit
des Brief- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grund-
gesetzes) und der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
eingeschränkt. 

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 25. Januar 2007

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Jürgen  G a n s ä u e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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G e s e t z
zur Änderung 

des Niedersächsischen Maßregelvollzugsgesetzes 
und des Ausführungsgesetzes 

zum Gerichtsverfassungsgesetz

Vom 25. Januar 2007

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des 
Niedersächsischen Maßregelvollzugsgesetzes

Das Niedersächsische Maßregelvollzugsgesetz vom 1. Juni
1982 (Nds. GVBl. S. 131), geändert durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 1991 (Nds. GVBl. S. 367), wird wie
folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Das Fachministerium kann den Vollzug von Maßre-
geln einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
oder im Wege der Beleihung einer juristischen Person
des Privatrechts oder einer Kommanditgesellschaft als
Träger einer entsprechenden Einrichtung mit deren
Zustimmung durch Verwaltungsakt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs oder durch öffentlich-rechtlichen
Vertrag mit dem Recht zur Kündigung übertragen.“

b) Es werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt:

„3Das Fachministerium hat öffentlich bekannt zu ma-
chen, auf wen und in welchem Umfang der Vollzug
von Maßregeln übertragen worden ist. 4Von der Über-
tragung auf eine juristische Person des Privatrechts
oder eine Kommanditgesellschaft sind ausgeschlossen

1. die Aufgaben der Vollzugsleitung,

2. die Entscheidung über die Einweisung oder Ver-
legung in den offenen Vollzug (§ 5 Abs. 4),

3. die Durchführung von Aufnahmeuntersuchun-
gen (§ 6 Abs. 1),

4. die Aufstellung, Anpassung und Erörterung des
Behandlungs- und Eingliederungsplans (§ 7),

5. die Entscheidung über die Ansprüche des Unter-
gebrachten auf weitere gesundheitliche Betreu-
ung (§ 8 Abs. 7),

6. die Entscheidung über die Berücksichtigung des
Bedürfnisses nach Seelsorge bei Beschränkungen
(§ 10 Abs. 1),

7. die Entscheidung über die Beschränkung der frei-
en Verfügung über das Taschengeld (§ 11 Satz 2),

8. die Entscheidung über die Bildung von Über-
brückungsgeld (§ 12 Abs. 3 Satz 1),

9. die Entscheidung zur Verfügung über Eigengeld
(§ 13 Abs. 1 Satz 2),

10. die Entscheidung über die Gewährung und Ge-
staltung von Lockerungen des Vollzuges und von
Urlaub (§ 15),

11. die Entscheidung über die Anwendung unmittel-
baren Zwangs (§ 18 Abs. 2),

12. die Entscheidung über die Vorenthaltung oder
den Entzug von Sachen sowie über die Beschrän-
kung des Erwerbs und der Verwendung von Sa-
chen (§ 19 Abs. 1),

13. die Entscheidung über den Besitz, den Empfang,
die Weitergabe und die Verwendung von Ton-
trägern (§ 19 Abs. 3),

14. die Entscheidung über die Vernichtung oder Un-
brauchbarmachung von Aufzeichnungen und an-
deren Sachen (§ 19 Abs. 5),

15. die Entscheidung über die Einschränkung oder
Untersagung von Besuchen einschließlich der
Entscheidung über die Durchsuchung der Besu-
cher und über die Überprüfung der von diesen
mitgeführten Gegenstände (§ 20 Abs. 1),

16. die Entscheidung über den Abbruch von Besu-
chen (§ 20 Abs. 2 Satz 2),

17. die Entscheidung über die Speicherung der in
§ 20 Abs. 3 genannten Daten,

18. die Entscheidung über die Überwachung und Be-
schränkung des Schriftverkehrs und von Telefon-
gesprächen sowie des Paketverkehrs, anderer
Sendungen und anderer Arten der Nachrichten-
übermittlung sowie die Entscheidung über die
Beschränkungen des Zugangs zu Hörfunk und
Fernsehen (§ 21),

19. die Entscheidung über die Verarbeitung der Er-
kenntnisse aus der Überwachung (§ 21 a),

20. die Anordnung von Durchsuchungen der Unter-
gebrachten (§ 22) und

21. die Anordnung besonderer Sicherungsmaßnah-
men (§ 23 Abs. 1 Sätze 1 und 2).“

2. Nach § 3 wird der folgende § 3 a eingefügt:

„§ 3 a

Aufsicht

(1) 1Die Einrichtungen des Landes und die Träger der
übrigen Einrichtungen unterliegen der Fachaufsicht des
Fachministeriums. 2Im Rahmen der Fachaufsicht ist dem
Fachministerium insbesondere Auskunft zu erteilen, Ein-
sicht in Akten und sonstige Schriftstücke zu gewähren,
Weisungen des Fachministeriums Folge zu leisten sowie
dem Fachministerium und insbesondere den Mitgliedern
der Besuchskommissionen (§ 24) jederzeit Zugang zu den
Räumlichkeiten der Einrichtung zu gewähren.

(2) 1Im Fall der Übertragung nach § 3 Abs. 1 Satz 2
kann das Fachministerium anstelle und auf Kosten des
Trägers der Einrichtung tätig werden oder Dritte tätig
werden lassen, wenn der Träger eine Weisung innerhalb
einer bestimmten Frist nicht befolgt. 2Das Fachministeri-
um kann das Selbsteintrittsrecht nach Satz 1 auch durch
Weisungen gegenüber den Bediensteten des Trägers in
der Einrichtung ausüben.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Zusammenarbeit der Einrichtungen“.

b) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt: 

„2Die Einrichtungen untereinander sind zu kooperati-
vem Zusammenwirken verpflichtet.“

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
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4. Dem § 5 wird der folgende Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Regelungen nach Absatz 1 und die Entschei-
dungen nach den Absätzen 2 und 3 trifft das Fachminis-
terium oder die von ihm bestimmte Stelle.“

5. Nach § 5 wird der folgende § 5 a eingefügt:

„§ 5 a

Vollzugsleitung

1Der Vollzug der Maßregeln steht unter ärztlicher
Leitung (Vollzugsleitung). 2Die Vollzugsleitung trägt die
Verantwortung für die ärztlichen und pflegerischen Auf-
gaben des Vollzuges, insbesondere für die Aufgaben nach
§ 3 Abs. 1 Satz 4 Nrn. 2 bis 21. 3Soweit der Verantwor-
tungsbereich der Vollzugsleitung nach Satz 2 betroffen
ist, ist diese im Fall der Beleihung nach § 3 Abs. 1 Satz 2
gegenüber den Bediensteten des Trägers der Einrichtung
weisungsbefugt. 4Für die Vollzugsleitung sind Stellvertre-
tungen in ausreichender Zahl zu bestimmen.“

6. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „das Taschengeld gemäß
§ 21 Abs. 3 des Bundessozialhilfegesetzes“ durch die
Worte „den Barbetrag nach § 35 Abs. 2 des Zwölften
Buchs des Sozialgesetzbuchs vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 2. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2670),“
ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Verfügbarkeit über das Taschengeld kann be-
schränkt werden, soweit der Zweck der Unterbrin-
gung gefährdet ist.“

7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Für die Leistung wirtschaftlich ergiebiger Ar-
beit erhält der Untergebrachte vom Träger der Ein-
richtung eine angemessene Zuwendung, die Art und
Umfang der Tätigkeit entspricht. 2Zuwendungen kön-
nen auch für eine sonstige Tätigkeit im Rahmen einer
Arbeitstherapie, für die Teilnahme an beruflicher Ein-
gliederung, am Unterricht oder an heilpädagogischer
Förderung gewährt werden.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt
geändert:

Die Angabe „Absatz 4“ wird durch die Angabe „Ab-
satz 3“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

8. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Einrichtung“ durch das
Wort „Vollzugsleitung“ ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Vor der Entscheidung ist der gesetzliche Ver-
treter zu hören.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes
ergibt, gelten für das Taschengeld und die Zuwendun-
gen nach § 12 die §§ 38 bis 59 des Ersten Buchs des
Sozialgesetzbuchs vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I
S. 3015), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 15 des
Gesetzes vom 2. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748),
sinngemäß.“

9. § 15 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort „darf“ durch die Worte „dür-
fen Freigang, Ausgang und“ ersetzt.

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Das Nähere bestimmt das Fachministerium im Ein-
vernehmen mit dem Justizministerium.“

10. In § 16 Abs. 1 werden die Worte „Der ärztliche Leiter der
Einrichtung“ durch die Worte „Die Vollzugsleitung“ und
das Wort „er“ durch das Wort „sie“ ersetzt.

11. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „soll sich so verhal-
ten“ durch die Worte „hat sich so zu verhalten“
ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Zu diesem Zweck getroffene Anordnungen und
Entscheidungen sind dem Untergebrachten un-
verzüglich bekannt zu geben, im Rahmen der
Einsichtsfähigkeit zu begründen und zu doku-
mentieren.“

cc) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Von schriftlichen Anordnungen und Entschei-
dungen erhält der gesetzliche Vertreter eine Ab-
schrift.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Vollzugsleitung erlässt die Hausordnung,
im Fall der Übertragung nach § 3 Abs. 1 Satz 2 im
Einvernehmen mit dem Träger der Einrichtung.“

bb) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Die Hausordnung bedarf der Genehmigung des
Fachministeriums.“

12. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „Sicherung der
Unterbringung“ durch die Worte „unmittelbarer
Zwang“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und erhält
folgende Fassung:

„(2) 1Die Vollzugsleitung und ihre Stellvertretungen
sind nach Maßgabe des § 69 des Niedersächsischen
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
(Nds. SOG) zur Anwendung unmittelbaren Zwangs
befugt, soweit dies zur Ausführung dieses Gesetzes
erforderlich ist. 2Andere Bedienstete sind zur An-
wendung unmittelbaren Zwangs befugt, soweit sie
Weisungen der Vollzugsleitung oder ihrer Stellvertre-
tungen ausführen. 3§ 72 und § 74 Abs. 1 Sätze 1 und 2
Nds. SOG gelten entsprechend.“

13. Dem § 20 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Es darf gespeichert werden, welche Personen zu
welchem Zeitpunkt die Einrichtung betreten oder verlas-
sen haben, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der
Einrichtung nach diesem Gesetz erforderlich ist.“

14. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Postverkehr, Telekommunikation, 
Hörfunk, Fernsehen“.
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b) Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:

„(6) Der Hörfunk- und Fernsehempfang kann allge-
mein oder für einzelne Untergebrachte eingeschränkt
werden, wenn er den Zweck des Maßregelvollzuges
oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung
erheblich gefährden würde.“

15. Nach § 21 werden die folgenden §§ 21 a und 21 b einge-
fügt:

„§ 21 a

Erkenntnisse aus der Überwachung

Für die Verarbeitung der aus der Überwachung der
Besuche, des Schriftverkehrs, der Telefongespräche, der
anderen Sendungen und der anderen Arten der Nach-
richtenübermittlung gewonnenen Daten gilt das Nieder-
sächsische Datenschutzgesetz, soweit in diesem Gesetz
nicht etwas anderes bestimmt ist. 

§ 21 b

Auskunft und Akteneinsicht

Auskunft und Akteneinsicht können über die in § 16
Abs. 4 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes ge-
nannten Fälle hinaus verweigert werden, soweit und
solange

1. eine Verständigung mit dem Untergebrachten auf-
grund seines Gesundheitszustandes oder seiner einge-
schränkten Einsichtsfähigkeit nicht möglich ist,

2. die Auskunft oder Akteneinsicht die Gesundheit des
Untergebrachten oder den Zweck des Maßregelvoll-
zuges gefährden würde oder

3. berechtigte Geheimhaltungsinteressen Dritter, deren
personenbezogene Daten untrennbar zusammen mit
denen des Untergebrachten aufgezeichnet sind, über-
wiegen.“

16. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Worte „des Leiters der
Einrichtung“ durch die Worte „der Vollzugsleitung“
ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Worte „Der Leiter der Einrich-
tung“ durch die Worte „Die Vollzugsleitung“ ersetzt.

17. § 23 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden Nummern 2
bis 4.

18. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 37 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über Hilfen für psychisch Kranke
und Schutzmaßnahmen (Nds. PsychKG)“ durch die
Verweisung „§ 30 des Niedersächsischen Gesetzes
über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch
Kranke (NPsychKG)“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Verweisung „§ 37 Abs. 2 Satz 3
und 4, Abs. 3 bis 5 Nds. PsychKG gilt“ durch die Ver-
weisung „§ 30 Abs. 4 bis 7 sowie § 31 NPsychKG
gelten“ ersetzt.

19. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird einziger Absatz.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Einschränkung von Grundrechten

Durch Artikel 1 dieses Gesetzes werden die Grundrechte
auf körperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der Person
(Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes) und auf die Unverletz-
lichkeit des Brief- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des
Grundgesetzes) eingeschränkt.

Artikel 3

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz

§ 9 des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsge-
setz vom 5. April 1963 (Nds. GVBl. S. 225), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2006 (Nds. GVBl.
S. 181), wird gestrichen.

Artikel 4

Neubekanntmachung

Das Fachministerium wird ermächtigt, das Niedersächsische
Maßregelvollzugsgesetz in der nunmehr geltenden Fassung
mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 25. Januar 2007

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Jürgen  G a n s ä u e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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G e s e t z
zum Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 26. Januar 2007

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 31. Juli/10. Oktober 2006 unterzeichneten
Neunten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge (Neunter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)
wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 9 Abs. 2
Satz 1 am 1. März 2007 in Kraft. 2Wird der Staatsvertrag nach
seinem Artikel 9 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis
zum 31. März 2007 im Niedersächsischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 26. Januar 2007

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Jürgen  G a n s ä u e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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Neunter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Neunter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rund-
funkstaatsvertrag)“

2. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) § 4 erhält folgende Überschrift:

„§ 4 Übertragung von Großereignissen“.

b) § 5 a wird gestrichen.

c) Es wird folgender neue § 9 a eingefügt:

„§ 9 a Informationsrechte“.

d) Der III. Abschnitt, 6. Unterabschnitt wird wie folgt
neu gefasst:

„6. Unterabschnitt

Datenschutz“.

e) § 47 erhält folgende Überschrift:

„§ 47 Datenschutz“.

f) Die §§ 47 a bis f werden gestrichen. 

g) Vor § 48 wird folgender neue IV. Abschnitt eingefügt:

„IV. Abschnitt

Revision, Ordnungswidrigkeiten“.

h) Der bisherige IV. Abschnitt wird der V. Abschnitt.

i) Nach § 53 a wird folgender neue VI. Abschnitt einge-
fügt:

„VI. Abschnitt

Telemedien

§ 54 Allgemeine Bestimmungen

§ 55 Informationspflichten und Informationsrechte

§ 56 Gegendarstellung

§ 57 Datenschutz bei journalistisch-redaktionellen
Zwecken

§ 58 Werbung, Sponsoring

§ 59 Aufsicht

§ 60 Telemediengesetz, Öffentliche Stellen

§ 61 Notifizierung“.

j) Der bisherige V. Abschnitt wird der VII. Abschnitt
und die §§ 54 und 55 werden die §§ 62 und 63.

3. § 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und
Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in einem
dualen Rundfunksystem; für Telemedien gelten nur der
IV. bis VI. Abschnitt sowie § 20 Abs. 2.“

4. § 2 Abs. 1 Satz 3 wird durch folgende neue Sätze 3 und 4
ersetzt:

„Telemedien sind alle elektronischen Informations- und
Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommuni-
kationsdienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikations-
gesetzes sind, die ganz in der Übertragung von Signalen
über Telekommunikationsnetze bestehen oder telekom-
munikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Tele-
kommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach Satz 1
und 2 sind. Telemedien sind auch Fernseh- und Radio-
text sowie Teleshoppingkanäle.“

5. Der bisherige § 4 wird gestrichen.

6. Der bisherige § 5 a wird § 4.

7. Nach § 9  wird folgender neue § 9 a eingefügt:

„§ 9 a

Informationsrechte

(1) Rundfunkveranstalter haben gegenüber Behörden
ein Recht auf Auskunft. Auskünfte können verweigert
werden, soweit

1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines schwe-
benden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder
gefährdet werden könnte oder

2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen
oder

3. ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges
privates Interesse verletzt würde oder

4. ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet.

(2) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Aus-
künfte an Rundfunkveranstalter verbieten, sind unzulässig.

(3) Rundfunkveranstalter können von Behörden ver-
langen, dass sie bei der Weitergabe von amtlichen Be-
kanntmachungen im Verhältnis zu anderen Bewerbern
gleichbehandelt werden.“

8. In § 11 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Mediendienste“ er-
setzt durch das Wort „Telemedien“.
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9. § 20 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Wenn und soweit ein elektronischer Informations-
und Kommunikationsdienst dem Rundfunk zuzuordnen
ist, bedarf der Anbieter eines solchen Dienstes einer Zulas-
sung nach Landesrecht. Stellt die zuständige Landes-
medienanstalt im Einvernehmen mit allen Landesmedien-
anstalten fest, dass diese Voraussetzung vorliegt, muss
der Anbieter, nachdem die Feststellung ihm bekannt ge-
geben ist, nach seiner Wahl unverzüglich einen Zulas-
sungsantrag stellen oder innerhalb von drei Monaten den
elektronischen Informations- und Kommunikationsdienst
so anbieten, dass der Dienst nicht dem Rundfunk zuzuord-
nen ist. Anbieter von elektronischen Informations- und
Kommunikationsdiensten sind berechtigt, bei der zustän-
digen Landesmedienanstalt einen Antrag auf rundfunk-
rechtliche Unbedenklichkeit zu stellen.“

10. In § 22 Abs. 2 Satz 3 wird die Verweisung „des Gesetzes
über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständi-
gen“ ersetzt durch die Verweisung „des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes“.

11. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 wird ersetzt durch folgende neue Sätze 4
bis 6:

„Kommt eine Einigung nicht zustande und lie-
gen der zuständigen Landesmedienanstalt mehr
als drei zulassungsfähige Anträge vor, unterbreitet
der Hauptprogrammveranstalter der zuständigen
Landesmedienanstalt einen Dreiervorschlag. Die
zuständige Landesmedienanstalt kann unter Viel-
faltsgesichtspunkten bis zu zwei weitere Vor-
schläge hinzufügen, die sie erneut mit dem Haupt-
programmveranstalter mit dem Ziel, eine einver-
nehmliche Auswahl zu treffen, erörtert. Kommt
eine Einigung nicht zustande, wählt sie aus den
Vorschlägen denjenigen Bewerber aus, dessen
Programm den größtmöglichen Beitrag zur Viel-
falt im Programm des Hauptprogrammveranstal-
ters erwarten lässt und erteilt ihm die Zulas-
sung.“

bb) Der bisherige Satz 5 wird Satz 7.

b) Absatz 6 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Zulassung für den Fensterprogrammveranstalter
ist auf die Dauer von fünf Jahren zu erteilen; sie er-
lischt, wenn die Zulassung des Hauptprogrammver-
anstalters endet, nicht verlängert oder nicht neu erteilt
wird.“

12. In § 38 Abs. 4 wird die Verweisung auf „§ 47 f Abs. 1“
ersetzt durch die Verweisung auf „§ 47 Abs. 3 Satz 1“.

13. § 39 a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „und Post (RegTP)“ und
die Bezeichnung „(BKartA)“ gestrichen.

b) In Satz 2 werden die Bezeichnungen „RegTP oder
BKartA“ ersetzt durch die Worte „der Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation oder des Bundeskartell-
amtes“.

14. Der III. Abschnitt, 6. Unterabschnitt wird wie folgt neu
gefasst:

„6. Unterabschnitt

Datenschutz

§ 47

Datenschutz

(1) Soweit bei der Veranstaltung und Verbreitung von
Rundfunk nach diesem Staatsvertrag personenbezogene
Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, gelten

die Vorschriften des Abschnittes Datenschutz des Tele-
mediengesetzes in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend.

(2) Soweit ein Veranstalter personenbezogene Daten
ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen
Zwecken verarbeitet und der Betroffene dadurch in sei-
nen schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt wird, kann
dieser Auskunft über die zugrunde liegenden, zu seiner
Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft
kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der
Beteiligten verweigert werden, soweit durch die Mittei-
lung die journalistische Aufgabe des Veranstalters durch
Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt
würde oder aus den Daten

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung
oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder 

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträ-
gers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für
den redaktionellen Teil

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berich-
tigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer eige-
nen Darstellung von angemessenem Umfang verlangen.

(3) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Einhal-
tung der Absätze 1 und 2 richtet sich nach Landesrecht.
Der Abruf von Angeboten oder der Zugriff auf Angebote
im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Veranstalter
haben dies sicherzustellen. Der Veranstalter darf seine
Angebote nicht gegen den Abruf oder den Zugriff durch
die zuständige Aufsichtsbehörde sperren.“

15. Die §§ 47 a bis 47 f werden gestrichen.

16. Vor § 48 wird folgender neue IV. Abschnitt eingefügt:

„IV. Abschnitt

Revision, Ordnungswidrigkeiten“.

17. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird die Verweisung auf „§ 5a
Abs. 1 oder 3“ ersetzt durch die Verweisung
auf „§ 4 Abs. 1 oder 3“.

bbb) Die bisherigen Nummern 18 bis 24 werden
ersetzt durch folgende neue Nummern 18
bis 22:

„18. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung
mit § 12 Abs. 3 des Telemediengeset-
zes die Nutzung von Rundfunk von
einer Einwilligung des Nutzers in eine
Verarbeitung seiner Daten für andere
Zwecke abhängig macht,

19. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung
mit § 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2 des
Telemediengesetzes den Nutzer nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,

20. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung
mit § 13 Abs. 2 oder 4 Satz 1 Nr. 1 bis
5 des Telemediengesetzes einer dort
genannten Pflicht zur Sicherstellung
nicht oder nicht richtig nachkommt,

21. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung
mit § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 oder 8
Satz 1 oder 2 des Telemediengesetzes
personenbezogene Daten verarbeitet,
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22. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung
mit § 15 Abs. 3 Satz 3 des Telemedien-
gesetzes ein Nutzungsprofil mit Daten
über den Träger des Pseudonyms zu-
sammenführt,“.

ccc) Die bisherige Nummer 25 wird die neue
Nummer 23 und die Verweisung auf „§ 47 f
Abs. 2 Satz 3“ wird ersetzt durch die Verwei-
sung auf „§ 47 Abs. 3 Satz 4“.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 6 werden die Satzteile „entge-
gen § 53 Abs. 1 Satz 2 durch Zugangsbe-
rechtigungssysteme oder Schnittstellen für
Anwendungsprogramme oder Systeme, die
auch die Auswahl von Fernsehprogrammen
steuern und die als übergeordnete Benut-
zeroberfläche für alle über das System ange-
botenen Dienste verwendet werden, oder
aufgrund der Ausgestaltung von Entgelten
Anbieter von Rundfunk oder Telemedien
unmittelbar oder mittelbar bei der Verbrei-
tung ihrer Angebote unbillig behindert oder
gegenüber gleichartigen Anbietern ohne
sachlich gerechtfertigten Grund unterschied-
lich behandelt,“ gestrichen und der Punkt
durch ein Komma ersetzt.

bbb) Es werden folgende neue Nummern 7 bis
10 angefügt:

„7. entgegen § 55 Abs. 1 bei Telemedien
den Namen oder die Anschrift oder bei
juristischen Personen den Namen oder
die Anschrift des Vertretungsberech-
tigten nicht oder nicht richtig verfüg-
bar hält,

8. entgegen § 55 Abs. 2 bei Telemedien
mit journalistisch-redaktionell gestal-
teten Angeboten einen Verantwortli-
chen nicht oder nicht richtig angibt,

9. entgegen einer vollziehbaren Anord-
nung durch die zuständige Aufsichts-
behörde nach § 59 Abs. 3 Satz 2, auch
in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 ein
Angebot nicht sperrt, oder

10. entgegen § 59 Abs. 7 Satz 3 Angebote
gegen den Abruf durch die zuständige
Aufsichtsbehörde sperrt.“

b) In Absatz 2 werden nach dem Betrag „500 000 Euro“
die Worte eingefügt „im Falle des Absatzes 1 Satz 2
Nr. 7 und 8 mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro
und im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 9 und 10 mit
einer Geldbuße bis zu 250 000 Euro“.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung auf „Absatz 1
Nr. 30 bis 37“ ersetzt durch die Verweisung auf „Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 18 bis 23“.

18. Der bisherige IV. Abschnitt wird der V. Abschnitt.

19. In § 50 werden nach dem Wort „Rundfunk“ die Worte
eingefügt „und vergleichbaren Telemedien (Telemedien,
die an die Allgemeinheit gerichtet sind)“.

20. § 52 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden die Worte „Mediendiensten“ und
„Mediendienste“ jeweils ersetzt durch das Wort „Tele-
medien“.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Mediendiensten“
ersetzt durch das Wort „Telemedien“.

21. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „oder“ ersetzt durch
das Wort „und“.

b) In Absatz 3 und Absatz 4 werden jeweils die Worte
„und Post“ gestrichen.

22. Nach § 53 a wird folgender neue VI. Abschnitt eingefügt:

„VI. Abschnitt

Telemedien

§ 54

Allgemeine Bestimmungen

(1) Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulas-
sungs- und anmeldefrei. Für die Angebote gilt die verfas-
sungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen
Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

(2) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalte-
ten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text
oder Bild wiedergegeben werden, haben den anerkannten
journalistischen Grundsätzen zu entsprechen. Nachrich-
ten sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach
den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft
und Wahrheit zu prüfen.

(3) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die
von Anbietern von Telemedien durchgeführt werden, ist
ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.

§ 55

Informationspflichten und Informationsrechte

(1) Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich
persönlichen oder familiären Zwecken dienen, haben
folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar
erreichbar und ständig verfügbar zu halten:

1. Namen und Anschrift sowie

2. bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift
des Vertretungsberechtigten.

(2) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redak-
tionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere
vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druck-
erzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, ha-
ben zusätzlich zu den Angaben nach den §§ 5 und 6 des
Telemediengesetzes einen Verantwortlichen mit Angabe
des Namens und der Anschrift zu benennen. Werden
mehrere Verantwortliche benannt, so ist kenntlich zu
machen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils Be-
nannte verantwortlich ist. Als Verantwortlicher darf nur
benannt werden, wer

1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,

2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren hat,

3. voll geschäftsfähig ist und

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

(3) Für Anbieter von Telemedien nach Absatz 2 Satz 1
gilt § 9 a entsprechend.

§ 56

Gegendarstellung

(1) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redak-
tionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere
vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druck-
erzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden,
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sind verpflichtet, unverzüglich eine Gegendarstellung der
Person oder Stelle, die durch eine in ihrem Angebot auf-
gestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, ohne Kosten
für den Betroffenen in ihr Angebot ohne zusätzliches Ab-
rufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstellung ist ohne
Einschaltungen und Weglassungen in gleicher Aufma-
chung wie die Tatsachenbehauptung anzubieten. Die Ge-
gendarstellung ist so lange wie die Tatsachenbehauptung
in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr anzubieten. Wird
die Tatsachenbehauptung nicht mehr angeboten oder en-
det das Angebot vor Aufnahme der Gegendarstellung, so
ist die Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle so lange
anzubieten, wie die ursprünglich angebotene Tatsachen-
behauptung. Eine Erwiderung auf die Gegendarstellung
muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken und
darf nicht unmittelbar mit der Gegendarstellung ver-
knüpft werden.

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstel-
lung gemäß Absatz 1 besteht nicht, wenn

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Ge-
gendarstellung hat,

2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über
den der beanstandeten Tatsachenbehauptung hinaus-
geht,

3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche An-
gaben beschränkt oder einen strafbaren Inhalt hat
oder

4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens
sechs Wochen nach dem letzten Tage des Angebots
des beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch drei Mo-
nate nach der erstmaligen Einstellung des Angebots,
dem in Anspruch genommenen Anbieter schriftlich
und von dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen
Vertreter unterzeichnet, zugeht.

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend ge-
machten Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben. Auf dieses Verfahren sind die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzu-
wenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht
glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Haupt-
sache findet nicht statt.

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht
nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sit-
zungen der übernationalen parlamentarischen Organe,
der gesetzgebenden Organe des Bundes und der Länder
sowie derjenigen Organe und Stellen, bei denen das je-
weilige Landespressegesetz eine presserechtliche Gegen-
darstellung ausschließt.

§ 57

Datenschutz bei journalistisch-redaktionellen Zwecken

(1) Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der
Presse als Anbieter von Telemedien personenbezogene
Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktio-
nellen oder literarischen Zwecken erheben, verarbeiten
oder nutzen, gelten nur die §§ 5, 7, 9 und 38 a des Bun-
desdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass nur für
Schäden gehaftet wird, die durch die Verletzung des
Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzge-
setzes oder durch unzureichende technische oder organi-
satorische Maßnahmen im Sinne des § 9 des Bundesda-
tenschutzgesetzes eintreten. Besondere staatsvertragliche
oder landesrechtliche Bestimmungen für den Rundfunk
bleiben unberührt.

(2) Werden über Angebote personenbezogene Daten
von einem Anbieter von Telemedien ausschließlich zu ei-
genen journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet

und wird der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdi-
gen Interessen beeinträchtigt, kann er Auskunft über die
zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert
werden, soweit durch die Mitteilung die journalistische
Aufgabe des Veranstalters durch Ausforschung des Infor-
mationsbestandes beeinträchtigt würde oder aus den Daten

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung
oder Verbreitung mitgewirkt haben oder

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträ-
gers von Beiträgen, Unterlagen und Miteilungen für
den redaktionellen Teil

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Be-
richtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer
eigenen Darstellung von angemessenem Umfang ver-
langen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Angebote von
Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse, soweit
diese der Selbstregulierung durch den Pressekodex und
der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates un-
terliegen.

(3) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung
personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendar-
stellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklä-
rungen, Verfügungen oder Urteilen über die Unterlas-
sung der Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts
der Daten, sind diese Gegendarstellungen, Unterlassungs-
erklärungen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten
zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewah-
ren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der
Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln.

§ 58

Werbung, Sponsoring

(1) Werbung muss als solche klar erkennbar und vom
übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. In
der Werbung dürfen keine unterschwelligen Techniken
eingesetzt werden.

(2) Für Teleshoppingkanäle gelten die §§ 7, 8, 44, 45
und 45 a entsprechend.

(3) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 8 entspre-
chend.

§ 59

Aufsicht

(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des
Bundes und der Länder zuständigen Kontrollbehörden
überwachen für ihren Bereich die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen des Telemediengesetzes sowie des
§ 57. Die für den Datenschutz im journalistisch-redaktio-
nellen Bereich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu-
ständigen Stellen überwachen für ihren Bereich auch die
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für journalis-
tisch-redaktionelle Angebote bei Telemedien. Satz 1 gilt
nicht, soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der
Presse der Selbstregulierung durch den Pressekodex und
der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates un-
terliegen.

(2) Die Einhaltung der Bestimmungen für Telemedien
mit Ausnahme des Datenschutzes wird durch eine nach
Landesrecht bestimmte Aufsichtsbehörde überwacht.

(3) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen
Verstoß gegen die Bestimmungen mit Ausnahme der
§ 54, § 55 Abs. 2 und 3, § 56, § 57 Abs. 2 oder der Daten-
schutzbestimmungen des Telemediengesetzes fest, trifft
sie die zur Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maß-
nahmen gegenüber dem Anbieter. Sie kann insbesondere
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Angebote untersagen und deren Sperrung anordnen. Die
Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme
außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den
Anbieter und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung
darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise
erreicht werden kann. Die Untersagung ist, soweit ihr
Zweck dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte
Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu be-
schränken. Bei journalistisch-redaktionell gestalteten
Angeboten, in denen ausschließlich vollständig oder teil-
weise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder
Bild wiedergegeben werden, ist eine Sperrung nur unter
den Voraussetzungen des § 97 Abs. 5 Satz 2 und des § 98
der Strafprozessordnung zulässig.

(4) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Verant-
wortlichen nach § 7 des Telemediengesetzes als nicht
durchführbar oder nicht Erfolg versprechend, können
Maßnahmen zur Sperrung von Angeboten nach Absatz 3
auch gegen den Diensteanbieter von fremden Inhalten
nach den §§ 8 bis 10 des Telemediengesetzes gerichtet
werden, sofern eine Sperrung technisch möglich und zu-
mutbar ist. § 7 Abs. 2 des Telemediengesetzes bleibt un-
berührt.

(5) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter eingegrif-
fen und ist für den Dritten hiergegen der Rechtsweg eröff-
net, sollen Anordnungen der Aufsichtsbehörde im Sinne
von Absatz 3 nur erfolgen, wenn dies aus Gründen des
Gemeinwohls geboten ist. 

(6) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Aufsichts-
behörde des Landes zuständig, in dem der betroffene An-
bieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen
seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine
Zuständigkeit, so ist diejenige Aufsichtsbehörde zustän-
dig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung
hervortritt.

(7) Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Aufsicht
ist unentgeltlich. Diensteanbieter haben dies sicherzu-
stellen. Der Anbieter darf seine Angebote nicht gegen den
Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperren.

§ 60

Telemediengesetz, Öffentliche Stellen

(1) Für Telemedien, die den Bestimmungen dieses
Staatsvertrages oder den Bestimmungen der übrigen
rundfunkrechtlichen Staatsverträge der Länder unter-
fallen, gelten im Übrigen die Bestimmungen des Tele-
mediengesetzes des Bundes in seiner jeweils geltenden
Fassung. Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2) Für die öffentlichen Stellen der Länder gelten neben
den vorstehenden Bestimmungen die Bestimmungen des
Telemediengesetzes des Bundes in seiner jeweils gelten-
den Fassung entsprechend.

§ 61

Notifizierung

Änderungen dieses Abschnittes unterliegen der Notifi-
zierungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur
Änderung der Richtlinie 98/34/EG über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften.“

23. Der bisherige V. Abschnitt wird der VII. Abschnitt und
die §§ 54 und 55 werden die §§ 62 und 63.“

24. In § 62 Abs. 3 Satz 1, 3 und 5 wird die Verweisung auf
„§ 5 a Abs. 1 und 22“ jeweils ersetzt durch die Verwei-
sung auf „§ 4 Abs. 1 und 2“.

Artikel 2

Aufhebung des Mediendienste-Staatsvertrages

Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 12. Feb-
ruar 1997, zuletzt geändert durch den Achten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird aufge-
hoben.

Artikel 3

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. Sep-
tember 2002, zuletzt geändert durch den Achten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird wie
folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:

„(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für elektronische Infor-
mations- und Kommunikationsdienste soweit sie Telekom-
munikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunika-
tionsgesetzes sind, die ganz in der Übertragung von Signalen
über Telekommunikationsnetze bestehen oder telekom-
munikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Tele-
kommunikationsgesetzes sind.

(3) Das Telemediengesetz und die für Telemedien an-
wendbaren Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages
bleiben unberührt.“

2. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Num-
mern 1 und 2.

3. § 20 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige
Landesmedienanstalt durch die KJM entsprechend § 59
Abs. 2 bis 4 des Rundfunkstaatsvertrages unter Beachtung
der Regelungen zur Verantwortlichkeit nach den §§ 7 bis 10
des Telemediengesetzes die jeweilige Entscheidung.“

Artikel 4

Änderung des ARD-Staatsvertrages

Der ARD-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geän-
dert durch den Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom
8. bis 15. Oktober 2004, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „Mediendienste im Sinne
von § 2 Abs. 2 Nr. 4 des Mediendienste-Staatsvertra-
ges“ ersetzt durch das Wort „Telemedien“.

b) In Satz 2 wird das Wort „Mediendiensten“ ersetzt
durch das Wort „Telemedien“.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Es wird folgender neue Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Konferenz der Vorsitzenden der Rundfunk-
und Verwaltungsräte der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten (Gremienvorsit-
zendenkonferenz) koordiniert die Gremienkontrolle der
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten.“

Artikel 5

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

§ 4 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Achten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird wie folgt geändert:
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1. In Satz 1 werden die Worte „Mediendienste im Sinne von
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 des Mediendienste-Staatsvertrages“ ersetzt
durch das Wort „Telemedien“.

2. In Satz 2 wird das Wort „Mediendiensten“ ersetzt durch
das Wort „Telemedien“.

Artikel 6

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

§ 4 Abs. 3 des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom 17. Juni
1993, zuletzt geändert durch den Achten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird wie folgt ge-
ändert:

1. In Satz 1 werden die Worte „Mediendienste im Sinne von
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 des Mediendienste-Staatsvertrages“ ersetzt
durch das Wort „Telemedien“.

2. In Satz 2 wird das Wort „Mediendiensten“ ersetzt durch
das Wort „Telemedien“.

Artikel 7

Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Achten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer § 10 eingefügt:

„§ 10 Revision zum Bundesverwaltungsgericht“.

b) Die bisherigen §§ 10 und 11 werden die §§ 11 und 12.

2. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 5 wird wie folgt neu gefasst:

„5. nicht bei den Eltern lebende Empfänger von 

a) Ausbildungsförderung nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz,

b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99,
100 Nr. 5 des Dritten Buches des Sozial-
gesetzbuches oder nach dem Vierten
Kapitel, Fünfter Abschnitt des Dritten
Buches des Sozialgesetzbuches oder

c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des
Dritten Buches des Sozialgesetzbuches,“.

bb) In Nummer 10 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende neue Nummer 11 angefügt:

„11. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige,
die im Rahmen einer Leistungsgewährung
nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbu-

ches in einer stationären Einrichtung nach
§ 45 des Achten Buches des Sozialgesetz-
buches leben.“

b) In Satz 2 wird das Wort „Hausgemeinschaft“ ersetzt
durch das Wort „Haushaltsgemeinschaft“.

3. Es wird folgender neuer § 10 eingefügt:

„§ 10

Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt wer-
den, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der
Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruhe.“

4. Die bisherigen §§ 10 und 11 werden die §§ 11 und 12.

Artikel 8

Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

In § 10 Abs. 2 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages
vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den 8. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wer-
den folgende neue Sätze 2 und 3 angefügt:

„Für Landesmedienanstalten, die bis zum 29. Februar 2012
fusionieren, gilt unbeschadet des Satzes 1, dass im vierten
Jahr nach der Zusammenlegung der zweite und jeder weitere
Sockelbetrag ebenfalls 100 vom Hundert betragen. Der zweite
und jeder weitere Sockelbetrag betragen im fünften Jahr 75
vom Hundert, im sechsten Jahr 50 vom Hundert und im sieb-
ten Jahr 25 vom Hundert des ursprünglichen zweiten oder
weiteren Sockelbetrages und entfallen mit Beginn des achten
Jahres.“

Artikel 9

Kündigung, In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 3 bis 8 geänder-
ten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. März 2007 in Kraft. Sind
bis zum 28. Februar 2007 nicht alle Ratifikationsurkunden bei
der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrages, des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages,
des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des Deutsch-
landradio-Staatsvertrages, des Rundfunkgebührenstaatsvertra-
ges und des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages in der
Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 3 bis 8 ergibt, mit
neuem Datum bekannt zu machen. 



Nds. GVBl. Nr. 4/2007, ausgegeben am 1. 2. 2007

61

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 11. 8. 2006 Günther H. Oettinger

Für den Freistaat Bayern:
München, den 3. 8. 2006 Dr. Edmund Stoiber

Für das Land Berlin:
Berlin, den 10. 10. 2006 Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 1. 8. 2006 M. Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 17. 8. 2006 Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 1. 8. 2006 Gunnar Uldall

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 10. 8. 2006 R. Koch

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 31. 7. 2006 H. Ringstorff

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 6. 8. 2006 Christian Wulff

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 10. 8. 2006 Rüttgers

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Steinfeld, den 8. 8. 2006 Kurt Beck

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 1. 8. 2006 Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 5. 9. 2006 Georg Milbradt

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 14. 8. 2006 W. Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 22. 8. 2006 Peter Harry Carstensen

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 2. 8. 2006 Dieter Althaus

Protokollerklärungen:

Protokollerklärung aller Länder zu § 59 Abs. 2 des Rundfunk-
staatsvertrages:

§ 59 Abs. 2 berührt die programmliche Aufsicht der Gremien
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über den Inhalt von
Telemedien nicht. Eine Änderung der bisherigen Rechtslage
ist mit dieser Vorschrift nicht verbunden.
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Niedersächsische Hafenordnung
(NHafenO)*)

Vom 25. Januar 2007

Aufgrund des § 18 Abs. 3 des Niedersächsischen Hafen-
sicherheitsgesetzes vom 8. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 377)
wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  T e i l

Allgemeines

§ 1 Regelungszweck
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Anwendung anderer Rechtsvorschriften
§ 4 Kennzeichnung der Häfen
§ 5 Wahrnehmung von Hoheitsaufgaben

Z w e i t e r  T e i l

Verhalten im Hafen

§ 6 Grundregeln
§ 7 Einlauferlaubnis, Liegeplatzerlaubnis
§ 8 Melde- und Informationspflichten
§ 9 Liegeplätze, Bewachung
§ 10 Festmachen
§ 11 Betätigung von Antriebsanlagen und Manövrierhilfen
§ 12 Störungen des Hafenbetriebs oder Hafenverkehrs
§ 13 Gefährliche Tätigkeiten
§ 14 Nutzungsverbote
§ 15 Veranstaltungen im Hafen
§ 16 Verkehrsstörende Einrichtungen
§ 17 Überladene oder fahruntüchtige Schiffe

D r i t t e r  T e i l

Sonderregelungen für wassergefährdende Stoffe 
und gefährliche Güter

§ 18 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
§ 19 Meldung gefährlicher Güter 
§ 20 Umschlagverbote, Anordnungen 
§ 21 Beförderungsdokumente

V i e r t e r  T e i l

Be- und Entladen von Massengutschiffen

§ 22 Geltungsbereich
§ 23 Ergänzende Begriffsbestimmungen
§ 24 Pflichten für das Be- und Entladen
§ 25 Überwachung

F ü n f t e r  T e i l

Schlussvorschrift

§ 26 Inkrafttreten

*) Der Vierte Teil dieser Verordnung dient der Umsetzung der Richt-
linie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften
und Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Massen-
gutschiffen (ABl. EG 2002 Nr. L 13 S. 9), geändert durch Artikel 12
der Richtlinie 2002/84/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 5. November 2002 (ABl. EG Nr. L 324 S. 53), soweit das
Land für die Umsetzung zuständig ist.
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E r s t e r  T e i l

Allgemeines

§ 1

Regelungszweck

In dieser Verordnung werden Regelungen zur Abwehr ab-
strakter Gefahren in Hafenangelegenheiten getroffen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

1. Hafen:

ein durch öffentlich bekannt gegebene Allgemeinverfü-
gung der Hafenbehörde als Hafen festgelegtes Gebiet, teils
zu Wasser und teils zu Land, mit Befestigungen und
Anlagen, das zur Abwicklung von gewerblichem Güter-
oder Personenverkehr mit See- oder Binnenschiffen, zum
Betrieb einer Werft oder bei einer Lage an einer Seeschiff-
fahrtsstraße der berufsmäßigen Fischerei zu dienen be-
stimmt ist, ausgenommen Bundeshäfen;

2. Seehafen:

ein Hafen, der an einer Seeschifffahrtsstraße gelegen ist;

3. Binnenhafen:

ein Hafen, der an einer Binnenschifffahrtsstraße gelegen
ist;

4. Hafenbehörde:

die im Hafen für die Gefahrenabwehr in Hafenangelegen-
heiten zuständige Behörde;

5. Schiff:

ein Wasserfahrzeug, einschließlich nicht wasserverdrän-
gender Fahrzeuge, Bodeneffektfahrzeuge und Wasserflug-
zeuge, das als Beförderungsmittel auf dem Wasser ver-
wendet wird oder verwendet werden kann;

6. Tankschiff: 

ein Schiff, das dazu bestimmt ist, entzündbare Flüssig-
keiten, verflüssigte Gase oder flüssige Chemikalien als
Massengut zu befördern;

7. Sportboot:

ein Schiff, das nicht gewerbsmäßig für Sport- oder Erho-
lungszwecke verwendet wird;

8. Heißarbeiten: 

Arbeiten mit offenem Feuer, bei denen Funken entstehen
oder Gegenstände so weit erwärmt werden, dass Zün-
dungen hervorgerufen werden können, wie beispielsweise
bei Schweiß-, Schneid-, Anwärm-, Niet- und Lötarbeiten;

9. gefährliche Güter: 

gefährliche Güter im Sinne

a) der Gefahrgutverordnung See in der Fassung vom
6. Januar 2006 (BGBl. I S. 138), geändert durch Arti-
kel 518 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407),

b) der Gefahrgutverordnung Binnenschifffahrt vom 31. Ja-
nuar 2004 (BGBl. I S. 136), zuletzt geändert durch
Artikel 506 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), und

c) der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn in
der Fassung vom 24. November 2006 (BGBl. I S. 2683)

in der jeweils geltenden Fassung;

10. wassergefährdende Stoffe:

wassergefährdende Stoffe nach § 161 Abs. 5 des Nieder-
sächsischen Wassergesetzes sowie gefährliche Güter, die
nach der Gefahrgutverordnung See als Meeresschadstoff
eingeordnet sind.

§ 3

Anwendung anderer Rechtsvorschriften

(1) Die folgenden Rechtsvorschriften sind in ihrer jeweils
geltenden Fassung, soweit sie nicht bereits unmittelbar gelten,
in Häfen anzuwenden:

1. in den Seehäfen:

a) der Erste bis Sechste Abschnitt der Seeschifffahrts-
straßen-Ordnung in der Fassung vom 22. Oktober 1998
(BGBl. I S. 3209, 1999 I S. 193), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juni 2006 (BGBl. I
S. 1417),

b) die Verordnung zu den Internationalen Regeln von
1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See
vom 13. Juni 1977 (BGBl. I S. 813), zuletzt geändert
durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. Juni 2006
(BGBl. I S. 1417),

und

2. in den Binnenhäfen: 

die Kapitel 1 bis 6 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
vom 8. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3148, 3317; 1999 I S. 159),
zuletzt geändert durch Artikel 505 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

(2) Für das Führen eines Schiffes im Hafen ist, soweit dieser
nicht Teil einer See- oder Binnenschifffahrtsstraße ist, die
Fahrerlaubnis erforderlich, die erforderlich ist, um das Schiff
auf der Schifffahrtstraße vor der Hafeneinfahrt zu führen.

(3) Die Anforderungen, die nach der Binnenschiffs-Unter-
suchungsordnung vom 17. März 1988 (BGBl I S. 238), zuletzt
geändert durch Artikel 508 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), in der jeweils geltenden Fassung an
den Bau, die Ausrüstung, die Einrichtung und die Besat-
zung von Wasserfahrzeugen, schwimmenden Anlagen und
Schwimmkörpern gestellt werden, gelten in einem Hafen
auch insoweit, als diese Fahrzeuge nicht auf Bundeswasser-
straßen verkehren.

(4) Die Hafenbehörde kann zulassen, dass eine Person, die
die nach Absatz 2 erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt,
ein Schiff, das ohne Zulassung eingesetzt werden darf, zu aus-
schließlich gewerblichen Zwecken innerhalb des Hafen führt,
wenn sie ausreichende Kenntnisse der Fahrregeln und der ört-
lichen Verhältnisse nachweist.

§ 4

Kennzeichnung der Häfen

Die Hafenbehörde hat die Häfen landseitig durch Schilder
kenntlich zu machen.

§ 5

Wahrnehmung von Hoheitsaufgaben

Wer im Hafen Hoheitsaufgaben wahrnimmt, ist von den
Vorschriften dieser Verordnung befreit, soweit es für die Auf-
gabenwahrnehmung erforderlich ist.

Z w e i t e r  T e i l

Verhalten im Hafen

§ 6

Grundregeln

(1) Wer sich in einem Hafen aufhält, hat sich so zu verhal-
ten, dass ein sicherer Hafenbetrieb und Hafenverkehr gewähr-
leistet ist und dass niemand geschädigt oder gefährdet wird.
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(2) Die Schiffsführerin oder der Schiffsführer ist verpflich-
tet, Bediensteten der Hafenbehörde und der Wasserschutz-
polizei zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben das Be-
treten des Schiffes und das Mitfahren auf dem Schiff zu er-
möglichen und ihnen Auskünfte zu erteilen.

§ 7

Einlauferlaubnis, Liegeplatzerlaubnis

(1) 1Einer Erlaubnis der Hafenbehörde zum Einlaufen in
einen Hafen oder zur Benutzung eines Liegeplatzes in einem
Hafen bedürfen Schiffe,

1. die zu sinken drohen,

2. die brennen oder bei denen Brandverdacht besteht,

3. die mit Kernenergie angetrieben werden,

4. die wegen ihrer Bauart, ihres Zustandes, ihrer Ladung oder
ihrer Abmessungen den Hafenbetrieb gefährden können,

5. deren Ladung begast ist oder

6. die zum Verschrotten vorgesehen sind oder aufgelegt wer-
den sollen.

2Eine Erlaubnis nach Satz 1 ist nicht erforderlich für Schiffe,
denen die Leiterin oder der Leiter des Havariekommandos im
Rahmen der Bekämpfung einer komplexen Schadenslage
gemäß der Vereinbarung über die Errichtung des Havarie-
kommandos vom 21. Dezember 2002 (VkBl. 2003 S. 31) in
Verbindung mit § 3 der Vereinbarung über die Zuweisung
eines Notliegeplatzes im Rahmen der Maritimen Notfallvor-
sorge vom 11. März 2005 (VkBl. S. 301) einen Notliegeplatz
zugewiesen hat.

(2) Erleidet ein Schiff nach dem Eintreffen im Hafen einen
Schaden, der die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-
det, oder tritt einer der in Absatz 1 genannten Umstände erst
im Hafen ein, so hat die Schiffsführerin oder der Schiffsführer
die Hafenbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

§ 8

Melde- und Informationspflichten

(1) 1Die Schiffsführerin oder der Schiffsführer hat das
Einlaufen des Schiffes, außer eines Sportbootes, mindestens
24 Stunden vorher der Hafenbehörde zu melden. 2Beträgt die
Fahrzeit weniger als 24 Stunden, so genügt eine Meldung un-
verzüglich nach dem Auslaufen aus dem letzten Auslauf-
hafen.

(2) Die Schiffsführerin oder der Schiffsführer eines See-
schiffes hat in der Meldung nach Absatz 1 die folgenden An-
gaben über das Schiff zu machen:

1. Name,

2. Funkrufzeichen und die IMO-Nummer,

3. Nationalität,

4. Baujahr,

5. Typ,

6. Vorhandensein einer Doppelhülle,

7. Bruttoraumzahl und Tragfähigkeit,

8. Länge und Breite in Metern,

9. letzter Auslaufhafen und Zeitpunkt des Auslaufens aus
diesem Hafen,

10. Tiefgang bei Abfahrt aus letztem Auslaufhafen und Tief-
gang bei Ankunft in Metern,

11. nächster Anlaufhafen,

12. geschätzte Ankunftszeit und Abfahrtszeit,

13. Art und Menge der Ladung.

(3) 1Die Schiffsführerin oder der Schiffsführer hat das Schiff,
außer einem Sportboot, unverzüglich nach dem Einlaufen in

den Hafen unter Vorlage der Schiffspapiere und Ladungs-
papiere bei der Hafenbehörde anzumelden und rechtzeitig vor
dem Verlassen des Hafens abzumelden. 2Außerdem hat sie
oder er sich unverzüglich nach dem Einlaufen im Hafen über
die örtlichen Sicherheitsanforderungen und Alarmwege zu
informieren.

(4) Von den Meldepflichten nach den Absätzen 1 bis 3
Satz 1 sind befreit:

1. Fahrgastschiffe, die nach einem mit der Hafenbehörde ab-
gestimmten Fahrplan verkehren,

2. die in der Bundesrepublik Deutschland beheimateten

a) Schiffe, die von einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe
eingesetzt sind,

b) Rettungs- und Feuerlöschschiffe,

c) Lotsenschiffe und

d) Fischereischiffe in ihrem Heimathafen

sowie

3. Schleppschiffe, die ohne einen Liegeplatz zu beanspruchen,
Schiffe lediglich ein- oder ausbringen oder regelmäßig in
dem Hafen bugsieren.

(5) 1Die Hafenbehörde kann Ausnahmen von den Melde-
pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 Satz 1 zulassen. 2Sie kann
bestimmen, dass die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3
Satz 1 unter Nutzung eines bestimmten Datenverarbeitungs-
systems zu erfüllen sind.

§ 9

Liegeplätze, Bewachung

(1) Die Hafenbehörde kann bestimmte Liegeplätze zuweisen
und dabei mehrere Schiffe nebeneinanderlegen.

(2) 1Für nicht dauerhaft besetzte oder aus dem Verkehr
gezogene Schiffe kann die Hafenbehörde von der Eigentüme-
rin oder dem Eigentümer verlangen, dass ihr eine für das Schiff
verantwortliche Person benannt wird. 2Die Hafenbehörde kann
für diese Schiffe eine Bewachung anordnen.

§ 10

Festmachen

1Schiffe müssen sicher an den dafür vorgesehenen Ein-
richtungen festgemacht werden. 2Die Hafenbehörde kann an-
ordnen, dass unzureichende Festmachereinrichtungen nicht
eingesetzt und beschädigte Leinen und Drähte ausgetauscht
werden.

§ 11

Betätigung von Antriebsanlagen und Manövrierhilfen

Außer zur kurzzeitigen Erprobung vor dem Auslaufen dür-
fen Antriebsanlagen und Manövrierhilfen auf festgemachten
Schiffen nur nach rechtzeitiger vorheriger Unterrichtung der
Hafenbehörde betätigt werden.

§ 12

Störungen des Hafenbetriebs oder Hafenverkehrs

(1) Jede gewerbliche Hafenbenutzerin und jeder gewerbliche
Hafenbenutzer und jede Schiffsführerin und jeder Schiffs-
führer hat der Hafenbehörde oder der Wasserschutzpolizei
unverzüglich Störungen des Hafenbetriebs oder des Hafenver-
kehrs, insbesondere durch Feuer, Unfall und gesunkene oder
treibende Schiffe, und Beschädigungen an Hafenanlagen zu
melden.

(2) Gesunkene Schiffe und andere Gegenstände, die den
Hafenbetrieb oder Hafenverkehr gefährden, sind von der
Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Schiffsführerin oder
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dem Schiffsführer oder der sonst verantwortlichen Person
nach den Weisungen der Hafenbehörde zu beseitigen.

§ 13

Gefährliche Tätigkeiten

(1) Das Rauchen und der Umgang mit offenem Licht oder
offenem Feuer sind verboten

1. in Laderäumen,

2. in der Nähe offener Luken,

3. in Schuppen, Lagerhallen und Silos, auf Lagerflächen, auf
Rampen und in Zugängen zu Schuppen, Lagerhallen, Silos
und Lagerflächen, im Umschlagbereich sowie auf Flächen,
auf denen sich gefährliche Güter befinden,

4. beim Bunkern von Treibstoff,

5. auf Tankschiffen, sofern nicht durch die für den Umschlag
Verantwortlichen einzelne Räume vom Verbot ausgenom-
men sind, und

6. an Deck auf Schiffen, die gefährliche Güter geladen haben.

(2) 1Heißarbeiten dürfen nur mit Erlaubnis der Hafenbehör-
de durchgeführt werden. 2Die Hafenbehörde kann für einzel-
ne Hafenteile Ausnahmen zulassen.

(3) Heißarbeiten an einem Tank, der dem Transport brenn-
barer Gase oder Flüssigkeiten dient, und dessen Zubehörtei-
len dürfen nur während der Zeit durchgeführt werden, für die
eine öffentlich bestellte Sachverständige oder ein öffentlich
bestellter Sachverständiger bescheinigt hat, dass der Arbeits-
bereich frei von entzündbaren oder gesundheitsschädigenden
Gasen ist.

(4) Auf einem Tankschiff, dessen Ladungstanks nicht ent-
gast sind, dürfen Heißarbeiten nur während der Zeit durchge-
führt werden, für die eine öffentlich bestellte Sachverständige
oder ein öffentlich bestellter Sachverständiger bescheinigt
hat, dass der Arbeitsbereich frei von entzündbaren oder ge-
sundheitsschädigenden Gasen ist. 

§ 14

Nutzungsverbote

Das Befahren der Hafengewässer und deren Benutzung als
Liegeplatz mit einem Sportboot oder einem Schiff, das aus-
schließlich zum Wohnen bestimmt ist, sind verboten; aus-
genommen sind die Wasserflächen, die die Hafenbehörde aus-
drücklich für die Benutzung durch derartige Schiffe frei-
gegeben hat.

§ 15

Veranstaltungen im Hafen

Feuerwerke, Wettfahrten, Sportveranstaltungen, Stapelläufe,
Korsofahrten und ähnliche Veranstaltungen im Hafen bedür-
fen der Erlaubnis der Hafenbehörde.

§ 16

Verkehrsstörende Einrichtungen

Leuchtzeichen, Tafeln und Schilder sowie ähnliche Gegen-
stände, die im Hafen angebracht werden, müssen so beschaf-
fen sein, dass sie nicht mit Schifffahrtszeichen verwechselt
werden können und Blendwirkungen ausgeschlossen sind.

§ 17

Überladene oder fahruntüchtige Schiffe

Ist ein Schiff überladen oder sind Anhaltspunkte für seine
Fahruntüchtigkeit vorhanden, so kann die Hafenbehörde die
Beseitigung des gefährdenden Zustandes anordnen oder das
Auslaufen aus dem Hafen verbieten.

D r i t t e r  T e i l

Sonderregelungen für wassergefährdende Stoffe 
und gefährliche Güter

§ 18

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1) 1Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist zu
verhindern, dass das Hafengewässer verunreinigt wird. 2Auf
Schiffen sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
die von Deck nach Außenbords führenden Abflüsse zu ver-
schließen. 3Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist
von den Verantwortlichen ständig zu überwachen.

(2) Wer wassergefährdende Stoffe über eine Schlauchver-
bindung aus einem Straßenfahrzeug auf ein Schiff oder von
einem Schiff in ein Straßenfahrzeug transportieren will, hat
dies rechtzeitig vorher der Hafenbehörde anzuzeigen.

§ 19

Meldung gefährlicher Güter

(1) 1Das Einbringen gefährlicher Güter in den Hafen zum
Zweck des Umschlags, der Bereitstellung oder des Lagerns ist
der Hafenbehörde mindestens 24 Stunden vorher zu melden;
§ 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 2In der Meldung sind an-
zugeben:

1. die Art des Transportmittels, 

2. die richtigen technischen Namen der gefährlichen Güter
mit der UN-Nummer,

3. der jeweilige Flammpunkt der gefährlichen Güter, 

4. die jeweilige Menge der gefährlichen Güter,

5. die jeweilige Gefahrgutklasse der gefährlichen Güter ge-
mäß den für das Transportmittel anzuwendenden Gefahr-
gutvorschriften. 

3Meldepflichtig ist beim Einbringen mit einem Schiff die
Schiffsführerin oder der Schiffsführer und im Übrigen das
Transportunternehmen. 4Die Hafenbehörde kann bestimmen,
dass die Meldepflicht unter Nutzung eines bestimmten Daten-
verarbeitungssystems zu erfüllen ist.

(2) Für das Einbringen gefährlicher Güter in einen Seehafen
mit einem Seeschiff muss die Meldung neben den Angaben
nach Absatz 1 die folgenden weiteren Angaben enthalten:

1. Name der meldenden Person,

2. Zahl der an Bord befindlichen Personen,

3. Kategorie des Schiffes nach dem INF-Code,

4. Aufbewahrungsort der gefährlichen Güter an Bord, Ver-
packungsart und -gruppe,

5. Art der Beförderungseinheit und deren Identifikations-
nummer, falls gefährliche Güter nicht in fest eingebauten
Tanks befördert werden,

6. Lade- und Löschhafen der gefährlichen Güter,

7. Name und Kommunikationsverbindung, unter denen
detaillierte Informationen über die gefährlichen Güter er-
hältlich sind,

8. Vorhandensein einer detaillierten Liste und eines Stau-
plans der gefährlichen Güter.

(3) Wer nach Absatz 1 meldepflichtig ist, hat der Hafen-
behörde auf Verlangen unverzüglich weitere Angaben über
die gefährlichen Güter zu machen.

(4) Die Hafenbehörde kann Ausnahmen von den Melde-
pflichten nach den Absätzen 1 und 2 zulassen, wenn regel-
mäßig gefährliche Güter  eingebracht werden.
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§ 20

Umschlagverbote, Anordnungen

Die Hafenbehörde kann das Einbringen von gefährlichen
Gütern in den Hafen und den Umschlag gefährlicher Güter
untersagen oder für einen solchen Umschlag Anordnungen
treffen, soweit dies zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.

§ 21

Beförderungsdokumente

Wer im Hafen gefährliche Güter zum Zwecke des Um-
schlags, der Bereitstellung und des Lagerns besitzt, hat die
Beförderungsdokumente dafür so aufzubewahren, dass sie auf
Anforderung unverzüglich vorgelegt werden können.

V i e r t e r  T e i l

Be- und Entladen von Massengutschiffen

§ 22

Geltungsbereich

1Die Vorschriften dieses Teils gelten für das Be- und Ent-
laden von Massengutschiffen, auf die das SOLAS-Überein-
kommen von 1974 anzuwenden ist. 2Sie gelten nicht für das
Be- und Entladen ausschließlich mit schiffseigenen Umschlags-
anlagen.

§ 23

Ergänzende Begriffsbestimmungen

Im Sinne der Vorschriften dieses Teils bedeutet:

1. SOLAS-Übereinkommen von 1974:

das Internationale Übereinkommen von 1974 zum Schutz
des menschlichen Lebens auf See (BGBl. 1979 II S. 141),
zuletzt geändert durch Entschließung MSC.151(78) vom
20. Mai 2005 (BGBl. 2006 II S. 560), in der jeweils gel-
tenden Fassung einschließlich der dazu geschlossenen
Protokolle;

2. BLU-Code:

der Code für das sichere Be- und Entladen von Massen-
gutschiffen in der Bekanntmachung der amtlichen deut-
schen Übersetzung vom 24. März 1999 (VkBl. S. 278,
Sonderband B 8127);

3. Massengutschiff:

ein Massengutschiff gemäß der Definition in Kapitel IX
Regel 1.6 des SOLAS-Übereinkommens von 1974 in Ver-
bindung mit deren Interpretation in der Entschließung
Nr. 6 der SOLAS-Konferenz von 1997 (SOLAS/CONF. 4/25,
Anlage, S. 49), nämlich

a) ein Schiff, das als Eindecker mit oberen Seitentanks
und Hopper-Seitentanks in Laderäumen gebaut wird
und in erster Linie dafür bestimmt ist, Trockenmas-
sengut in loser Schüttung zu befördern, oder

b) ein Eindeck-Seeschiff, das über die ganze Länge des
Ladebereichs mit zwei Längsschotten und Doppel-
boden ausgestattet und dazu bestimmt ist, lediglich in
den mittleren Laderäumen Erzladungen zu befördern
(Erzfrachtschiff), oder

c) ein kombiniertes Tank-Massengutschiff gemäß der
Definition in Kapitel II-2 Regel 3.14 des SOLAS-Über-
einkommens von 1974;

4. Trockenmassengut oder festes Massengut:

festes Massengut gemäß der Definition in Kapitel XII
Regel 1.4 des SOLAS-Übereinkommens von 1974, außer
Getreide;

5. Getreide: 

Getreide gemäß der Definition in Kapitel VI Regel 8.2 des
SOLAS-Übereinkommens von 1974;

6. Umschlagsanlage:

jede ortsfeste, schwimmende oder bewegliche Einrich-
tung, die für das Beladen von Massengutschiffen mit
festen Massengütern oder das Entladen von festen Massen-
gütern aus Massengutschiffen ausgerüstet ist und benutzt
wird;

7. Betreiberin oder Betreiber der Umschlagsanlage: 

die Person, die verantwortlich den Umschlag durchführt;

8. Vertreterin oder Vertreter der Umschlagsanlage:

eine von der Betreiberin oder dem Betreiber der Um-
schlagsanlage bestellte und mit umfassender Verantwort-
lichkeit und mit Befugnis für die Überwachung der
Vorbereitung, der Durchführung und des Abschlusses
der mit der Umschlagsanlage zur Be- oder Entladung
eines bestimmten Massengutschiffes durchgeführten Lade-
und Löscharbeiten ausgestattete Person;

9. Schiffsführung:

die Schiffsführerin oder der Schiffsführer eines Massen-
gutschiffes oder die Schiffsoffizierin oder der Schiffsoffi-
zier, die oder der von der Schiffsführerin oder dem
Schiffsführer als verantwortliche Person für das Be- und
Entladen des Schiffes beauftragt worden ist;

10. Lade- oder Löschplan:

der in Kapitel VI Regel 7.3 des SOLAS-Übereinkommens
von 1974 erwähnte und nach dem in Anhang 2 des
BLU-Codes wiedergegebenen Muster zu erstellende Plan;

11. gemeinsame schiffs- und landseitige Sicherheitsprüfliste:

die in Abschnitt 4 des BLU-Codes erwähnte und nach
dem in Anhang 3 des BLU-Codes wiedergegebenen Muster
zu erstellende gemeinsame Sicherheitsprüfliste für Schiff
und Umschlagsanlage.

§ 24

Pflichten für das Be- und Entladen

(1) Vor dem Be- und Entladen eines Massengutschiffes mit
einer hafenseitigen Umschlagsanlage hat deren Betreiberin
oder Betreiber 

1. sich von der Schiffsführung bestätigen zu lassen, dass das
Schiff für das Laden oder Löschen festen Massenguts im
Sinne von Anhang I der Richtlinie 2001/96/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001
zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Ver-
fahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Mas-
sengutschiffen (ABl. EG 2002 Nr. L 13 S. 9), geändert
durch Artikel 12 der Richtlinie 2002/84/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002
(ABl. EG Nr. L 324 S. 53), geeignet ist, sowie

2. sicherzustellen, dass

a) die Umschlagsanlage den Bestimmungen des Anhangs II
der Richtlinie 2001/96/EG entspricht,

b) der Schiffsführung eine Vertreterin oder ein Vertreter
der Umschlagsanlage benannt wird,

c) die Vertreterin oder der Vertreter der Umschlagstelle
mit der Schiffsführung einen Lade- oder Löschplan ver-
einbart, 

d) der Schiffsführung Informationsmaterial mit Angaben
über die Anforderungen der Umschlaganlage ein-
schließlich der Angaben nach Anhang V der Richtlinie
2001/96/EG zur Verfügung gestellt wird, 
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e) die Schiffsführung und die Seeberufsgenossenschaft
unverzüglich über Mängel des Massengutschiffes, die
das sichere Laden oder Löschen fester Massengüter ge-
fährden könnte, informiert werden und

f) die Schiffsführung und die Vertreterin oder der Vertre-
ter der Umschlagsanlage eine gemeinsame schiffs- und
landseitige Sicherheitsprüfliste erstellen und unter-
zeichnen.

(2) Vor dem Be- und Entladen eines Massengutschiffes mit
einer hafenseitigen Umschlagsanlage und während dieser Vor-
gänge hat deren Betreiberin oder Betreiber sicherzustellen,
dass die Vertreterin oder der Vertreter der Umschlagsanlage

1. die in Anhang VI der Richtlinie 2001/96/EG aufgeführten
Pflichten erfüllt und

2. mit der Schiffsführung zum Zweck des Informationsaus-
tausches oder einer etwaigen Unterbrechung des Be- oder
Entladens eine wirksame Nachrichtenverbindung unter-
hält.

(3) Während des Be- und Entladens eines Massengutschiffes
mit einer hafenseitigen Umschlagsanlage hat deren Betreibe-
rin oder Betreiber sicherzustellen, dass 

1. die Vertreterin oder der Vertreter der Umschlagsanlage
den vereinbarten Lösch- oder Ladeplan einhält und erfor-
derlichenfalls Änderungen abstimmt und

2. im Verlauf der Lade- oder Löscharbeiten aufgetretene
Schäden an Schiffsverbandteilen oder Schiffsausrüstun-
gen der Schiffsführung gemeldet werden.

(4) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Umschlagsanlage
hat sicherzustellen, dass 

1. die Vertreterin oder der Vertreter der Umschlagsanlage für
jedes Massengutschiff den Abschluss des Be- und Entla-
dens schriftlich bestätigt,

2. jeder Lade- oder Löschplan sechs Monate lang für eine
Prüfung aufbewahrt wird und

3. die Seeberufsgenossenschaft über Schäden unterrichtet
wird, die die Sicherheit des be- oder entladenen Schiffes
gefährden.

(5) 1Wer eine Umschlagsanlage betreibt, hat unverzüglich ein
Qualitätsmanagementsystem nach der Norm ISO 9001 : 2000
zu entwickeln, zertifizieren zu lassen, einzuführen und während
des Betriebes aufrechtzuerhalten. 2Die Norm ISO 9001 : 2000
ist im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, erschienen und beim Deut-
schen Patent- und Markenamt in München archivmäßig ge-
sichert niedergelegt.

§ 25

Überwachung

Die Hafenbehörde überwacht die Einhaltung der Bestim-
mungen des § 24.

F ü n f t e r  T e i l

Schlussvorschrift

§ 26

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
in Kraft.

(2) 1Gleichzeitig treten die nach allgemeinem Gefahren-
abwehrrecht erlassenen Hafenbereichsverordnungen außer
Kraft. 2Die Hafenbereiche nach diesen Hafenbereichsverord-
nungen gelten jeweils als Hafen im Sinne des § 2 Nr. 1, bis der
Hafen durch Allgemeinverfügung festgelegt ist, jedoch nicht
über den 31. Dezember 2007 hinaus.

Hannover, den 25. Januar 2007

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

H i r c h e

Minister
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